
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Steiermark 2002/11/21 30.11-
19/2002

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.2002

Rechtssatz

Als Überlasser von Arbeitskräften nach § 3 Abs 2 AÜG kann nur derjenige angesehen werden, der Arbeitskräfte zur

Arbeitsleistung an einen Dritten vertraglich verp3ichtet. Somit knüpft der Begri5 des Überlassers nicht daran an, ob

sich dieser dazu verp3ichtet, jemandem Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, sondern daran, dass dieser mit der

Arbeitskraft vereinbart, ihre Arbeitsleistung bei Dritten zu erbringen. Ein Unternehmer ist also kein Überlasser von

Arbeitskräften, wenn er die Arbeitskräfte eines Subunternehmers, die ihm der Subunternehmer zur Erfüllung eines

Arbeitsauftrages gegenüber einem dritten Unternehmer überlassen hat, dem dritten Unternehmer zur Erfüllung des

Auftrages zur Verfügung stellt, ohne die Arbeitnehmer zu den Auftragsarbeiten vertraglich verp3ichtet zu haben. So

hatte das Unternehmern der Berufungswerberin, das den Auftrag des Dritten zu Zerlegearbeiten von Fleischwaren an

einen Subunternehmer weitergegeben hatte, mit den von ihm weiter geleiteten Arbeitskräften keinen Dienstvertrag

abgeschlossen, während der Subunternehmer Vertragspartner und Arbeitgeber dieser Arbeitskräfte war. In diesem

Sinne trafen die P3ichten eines Überlassers  nach § 11 Abs 1 AÜG (zur Vereinbarung über die Höhe des Entgelts, die

voraussichtliche Art der Arbeitsleistung etc), § 12 Abs 1 AÜG (zu entsprechenden Mitteilungen an die Arbeitskräfte) und

§13 Abs 1 AÜG (zur Führung von Aufzeichnungen über die Überlassung von Arbeitskräften) den Subunternehmer.

Schlagworte

Arbeitskräfteüberlassung Zweitüberlasser vertragliche Verpflichtung
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